
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe 
02.2002 



 

 

+++newsletter+++ 
 

Sonderausgabe zum Jahreswechsel 2001/2002 
Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat der Gesetzgeber zum Ende des Jahres 2001 eine Reihe 
von Gesetzen erlassen, die z.T. am 1. Januar 2002 in Kraft treten, teilweise aber auch rü ckwirkend 
anwendbar sind. Um den aktuellen Newsletter nicht mit den vielen Detailregelungen zu ü berfrachten, 
haben wir eine Auswahl der wesentlichen steuerlichen und zivilrechtlichen Änderungen zusammengestellt 
und auf unserer Hompage mit der Möglichkeit zum Download hinterlegt. 
Unsere Homepage finden Sie unter www.egsz.de. In der Rubrik „News“ finden Sie unter dem Stichwort 
„Sonderausgabe zum Jahreswechsel 2001/2002“ die wesentlichen Änderungen, die sich durch das 
Steuerä nderungsgesetz 2001, das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz und das 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz ergeben haben. 

Termine Februar 2002 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fä llig werden: 
 
Steuerart Fä lligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

11.2.2002 18.2.2002 18.2.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

11.2.2002 18.2.2002 Keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 11.2.2002 18.2.2002 18.2.20023 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 

11.2.2002 18.2.2002 18.2.20023 

Gewerbesteuer 15.2.2002 20.2.2002 keine Schonfrist 
Grundsteuer 15.2.2002 20.2.2002 keine Schonfrist 

 
1  Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden. 
2  Fü r den abgelaufenen Monat. 
3  Wenn gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung gezahlt wird. 
4 Fü r den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlä ngerung fü r den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlä ngerung fü r das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. ggf. Information “Dauerfristverlä ngerung fü r Umsatzsteuer-Vorauszahlungen”. 

Termine Mä rz 2002 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fä llig werden: 
 



 

 

Steuerart Fä lligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

11.3.2002 18.3.2002 18.3.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

11.3.2002 18.3.2002 keine Schonfrist 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

11.3.2002 18.3.2002 keine Schonfrist 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

11.3.2002 18.3.2002 keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 11.3.2002 18.3.2002 18.3.20023 
 
1  Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden. 
2  Fü r den abgelaufenen Monat. 
3  Wenn gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung gezahlt wird. 
4  Fü r den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlä ngerung fü r den vorletzten Monat. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Spä testens 30 Tage nach Fä lligkeit und Zugang einer Rechnung tritt Verzug und damit Zinszahlungspflicht 
ein, wenn nicht der Glä ubiger schon zuvor den Schuldner ü ber eine Mahnung in Verzug gesetzt hat. Im 
Streitfall muss allerdings der Glä ubiger den Zugang der Rechnung bzw. gegebenenfalls den Zugang der 
Mahnung beweisen. 
Wä hrend des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträ gt fü r das Jahr 
fü nf Prozentpunkte bzw. fü r Rechtsgeschä fte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, sogar 
acht Prozentpunkte ü ber dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verä ndert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröß e seit der letzten Verä nderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröß e ist der Zinssatz fü r die jü ngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europä ischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssä tze: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz fü r 

Rechtsgeschä fte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.5. bis 31.8.2000 3,42 v. H. 8,42 v. H.  
1.9. bis 31.12.2000 4,26 v. H. 9,26 v. H.  
1.1. bis 30.4.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.  
1.5. bis 31.8.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.  
1.9. bis 31.12.2001 3,62 v. H. 8,62 v. H.  
1.1. bis 30.6.2002 2,57 v. H. 7,57 v. H. 10,57 v. H. 

Abwerbung von Arbeitnehmern grundsä tzlich zulä ssig 
Das Abwerben von Beschä ftigten eines anderen Unternehmens ist nach Auffassung des 
Oberlandesgerichts Karlsruhe in der Regel zulä ssig und nur bei Hinzutreten besonderer Umstä nde 
sittenwidrig. Solche Umstä nde sind etwa das Verleiten zum Vertragsbruch, das Eindringen in die fremde 
Betriebssphä re und insbesondere nachhaltige und wiederholte Abwerbungsversuche ü ber einen 
geschä ftlichen Telefonanschluss. 
Im zu Grunde liegenden Fall hatte ein Arbeitgeber der EDV-Branche versucht, einem Personalberater 
(Headhunter) Anrufe bei seinem Unternehmen verbieten zu lassen, weil die Anrufe mit dem Ziel erfolgten, 
Arbeitnehmer abzuwerben. 
Nach Ansicht des OLG Karlsruhe kann aber nicht jeder Telefonanruf eines Personalberaters bei einem 
fremden Unternehmen als ein unzulä ssiges Eindringen in dessen Betriebssphä re gewertet werden. 
Vielmehr gehe die Rechtsordnung davon aus, dass in einer freien, auf Wettbewerb angelegten 
Marktwirtschaft, in der auch qualifizierte Mitarbeiter einen erheblichen Wettbewerbsfaktor bilden, der 
Wettbewerb um solche Mitarbeiter ein notwendiger Teil des Leistungswettbewerbs ist. Au ß erdem sei auch 
das Interesse des angesprochenen Arbeitnehmers zu berü cksichtigen, der in der Regel nur wä hrend der 



 

 

allgemeinen Dienstzeiten in dieser Form angesprochen werden könne. Eine kurze Unterbrechung der 
betrieblichen Arbeiten habe der Arbeitgeber deshalb hinzunehmen. 

Keine Kündigung wegen Ablehnung neuer tariflicher Regelungen 
Tarifverträ ge, in denen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbä nde eine Senkung der Personalkosten 
bestimmter Beschä ftigter als Gegenleistung fü r den Ausschluss betriebsbedingter Kü ndigungen 
vereinbaren (so genannte Tarifbü ndnisse), gehen nicht zu Lasten bereits unkü ndbarer Arbeitnehmer. 
Diese brauchen insbesondere keine Lohnreduzierung oder Kü ndigung ihres Arbeitsverhä ltnisses aus 
wichtigem Grund zu befü rchten, die damit begrü ndet wird, der Arbeitgeber wolle alle Arbeitnehmer in 
Sachen Lohnkü rzung gleich behandeln. Dies hat jetzt das Bundesarbeitsgericht entschieden.  

Keine Grundstücksschenkung durch Zuwendung eines Anspruchs auf 
Ü bertragung des Grundstücks 
Sachverhalt: Die Mutter schließ t mit dem Verkä ufer einer Eigentumswohnung einen notariell beurkundeten 
Kaufvertrag ü ber den Erwerb dieser Wohnung ab. Noch bevor die Mutter als Eigentü merin in das 
Grundbuch eingetragen wird, schenkt sie ihrer Tochter den Anspruch aus dem Kaufvertrag, nä mlich den 
Anspruch auf Übertragung des Wohnungseigentums. 
Lösung: Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs wurde in diesem Fall der Tochter nicht das Grundst ü ck, 
sondern der Anspruch auf Übertragung des Grundstü cks geschenkt. 
Diese Beurteilung hat zu Folge, dass der vereinbarte Kaufpreis (gemeiner Wert) und nicht der niedrigere 
Einheitswert (heute Grundbesitzwert) der Besteuerung zu Grunde zu legen ist. 
Anders kann die Beurteilung nur ausfallen, wenn der Schenkungsvertrag eine Zweckbindung des Inhalts 
enthä lt, dass der Beschenkte im Verhä ltnis zum Schenker ausschließ lich die Erfü llung des zugewendeten 
Anspruchs herbeifü hren darf. In dem Vertrag zwischen Mutter und Tochter musste die Bedingung 
enthalten sein, nach der die Tochter ausschließ lich das Recht hatte, die Eigentumswohnung auf ihren 
Namen in das Grundbuch eintragen zu lassen. 

Verfassungsmä ß igkeit der ab 1. Januar 1996 geltenden Erbschaftsteuer 
In einem Erbschaftsteuerfall vertritt der Bundesfinanzhof die Auffassung, dass einige Vorschriften des 
geltenden Erbschaftsteuergesetzes nicht verfassungsgemä ß  sind. Die Zielrichtung der Kritik ist die im 
Erbschaftsteuergesetz verankerte unterschiedliche Bewertung der vererbten Vermögensgegenstä nde bei 
Anwendung eines einheitlichen, auf alle Vermögensgegenstä nde anzuwendenden Erbschaftsteuertarifs. 
Das betrifft folgende Sachverhalte: 

• Der Bewertungsansatz von Grundbesitz, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen, nicht notierter 
Anteile an Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen unter dem gemeinen Wert und die Möglichkeit, 
damit zusammenhä ngende Schulden in voller Höhe abzusetzen. 

• Die Möglichkeit, Privatvermögen durch Einbringung in eine gewerblich geprä gte Personengesellschaft 
bei der Erbschaftsteuer zu begü nstigen. 

• Die Klä rung der Frage, ob eine ungleiche Besteuerung des Vermögens den Gleichheitsgrundsatz 
ü berhaupt verletzt. 

Der Ausgang des Verfahrens ist zur Zeit noch ungewiss. Es empfiehlt sich jedoch, Erbschaftsteuerfä lle mit 
nicht begü nstigtem Vermögen vorsorglich offen zu halten und ohnehin geplante Schenkungen mit 
begü nstigtem Vermögen zu beschleunigen. 

Arbeitsverträ ge zwischen Angehörigen über Hilfstä tigkeiten von 
untergeordneter Bedeutung 
Arbeitsverträ ge zwischen Angehörigen sind nur dann steuerlich anzuerkennen, wenn sichergestellt ist, 
dass die Vertragsbeziehung und die darauf beruhenden Leistungen tatsä chlich dem betrieblichen und 
nicht dem privaten Bereich zuzurechnen sind. Indiz fü r die Zuordnung der Vertragsbeziehung zum 
betrieblichen Bereich ist insbesondere, ob der Vertrag sowohl nach seinem Inhalt als auch nach seiner 
tatsä chlichen Durchfü hrung dem entspricht, was zwischen Fremden ü blich ist. 
Fü r Hilfstä tigkeiten von untergeordneter Bedeutung kann es nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
erforderlich sein, zum Nachweis der erbrachten Arbeitsleistung Belege, z.  B. Stundenzettel vorzulegen. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Aufgabengebiet und der zeitliche Einsatz des Arbeitnehmers im 
Arbeitsvertrag nicht in allen Einzelheiten festgelegt ist.  



 

 

Bilanzielle Behandlung einer Schuldübernahme des Gesellschafters 
Übernimmt ein Gesellschafter einer GmbH eine Verbindlichkeit der GmbH gegenü ber einer Bank und 
erlischt dadurch die Verpflichtung der GmbH, weil der Gesellschafter von vornherein auf Ersatzanspr ü che 
gegen die Gesellschaft verzichtet hat, ist die Übernahme der Verbindlichkeit erfolgsneutral als Einlage zu 
behandeln. Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln ist ein solcher Vorgang nicht als auß erordentlicher 
Ertrag zu erfassen. Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof das auch so sieht.  
Anders ist die Rechtslage bei Verzicht eines Gesellschafters auf ein Darlehen mit 
eigenkapitalersetzendem Charakter. Wird ein Gesellschaftskredit zu Gunsten der GmbH gewä hrt oder 
stehen gelassen, obwohl die GmbH erkennbar kreditunwü rdig war, liegt ein solches 
eigenkapitalersetzendes Darlehen vor. Haftungsrechtlich wird dieser gewä hrte Kredit wie Eigenkapital 
behandelt. 
Verzichtet der Gesellschafter auf ein solches Darlehen, erzielt die GmbH einen auß erordentlichen Ertrag in 
Höhe des Nennwerts des Darlehens, entschied das Finanzgericht Köln. 

Doppelte Haushaltsführung bei nicht ehelichen Lebensgemeinschaften 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs wird fü r Alleinstehende eine doppelte Haushaltsfü hrung dann 
nicht anerkannt, wenn die Wohnung am Arbeits- und Wohnort aufgegeben wird, um an einem anderen Ort 
mit einem Lebenspartner eine gemeinsame Wohnung zu beziehen. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs fehlt es dann an dem beruflichen Anlass, einen doppelten Haushalt zu begrü nden. 
Ausnahmsweise wird die Grü ndung eines doppelten Haushalts dann als beruflich veranlasst angesehen, 
wenn Ehegatten bereits vor ihrer Heirat an verschiedenen Orten berufstä tig waren, an ihren jeweiligen 
Beschä ftigungsorten wohnten und nach der Eheschließ ung eine der beiden Wohnungen zur 
Familienwohnung gemacht haben. 
Der Bundesfinanzhof lehnt fü r Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft eine Gleichbehandlung 
ab, da bereits das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass Partner einer nicht ehelichen 
Lebensgemeinschaft keine steuerliche Gleichstellung mit Ehegatten verlangen können. 

Entfernungspauschale ab 1.1.2001 
Das Bundesministerium der Finanzen hat jetzt zu der Anwendung der Entfernungspauschale Stellung 
genommen. Seit dem 1.1.2001 gelten danach folgende Regelungen: 

• Die Entfernungspauschale wird grundsä tzlich unabhä ngig vom Verkehrsmittel gewä hrt. Die Pauschale 
kann nur einmal am Tag angesetzt werden, auch dann, wenn auf Grund lä ngerer Pausen eine zweite 
Fahrt notwendig ist. 

• Höhe der Entfernungspauschale 

• Fü r Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstä tte können fü r jeden vollen km der Entfernung 
0,70 DM (0,36 Euro) fü r die ersten 10 km und 0,80 DM (0,40 Euro) fü r jeden weiteren km pro 
Arbeitstag angesetzt werden. 

• Höchstbetrag 

• Der abzugsfä hige Betrag ist auf 10.000 DM (5.112 Euro) p. a. begrenzt. Die Regelung gilt fü r alle 
Arten der Beförderung, nicht aber fü r eine Flugstrecke. 

• Will der Arbeitnehmer allerdings einen höheren Betrag als den von 10.000 DM (5.112 Euro) geltend 
machen, so mü ssen Nachweise erbracht werden. 

• Maß gebende Entfernung 

• Fü r die Bestimmung der Entfernung ist die kü rzeste Straß enverbindung zwischen Wohnung und 
Arbeitsstä tte maß gebend. Ein angefangener Kilometer bleibt dabei unber ü cksichtigt. 

• Bei Benutzung eines Kfz ist auch der Ansatz einer verkehrsgü nstigeren Entfernung möglich, wenn 
der Arbeitnehmer diese regelmä ß ig nutzt und wenn dadurch die Arbeitsstä tte schneller und 
pü nktlicher erreicht wird. 

• Die Fahrtstrecke mit einer Fä hre ist nicht mit einzubeziehen. Stattdessen können die tatsä chlichen 
Fä hrkosten berü cksichtigt werden. 

• Fahrgemeinschaften 



 

 

• Jedem Teilnehmer an Fahrgemeinschaften wird die Entfernungspauschale gewä hrt. Dies gilt auch 
fü r Ehegatten. 

• Setzen mehrere Mitglieder der Fahrgemeinschaft ihren Pkw ein, sind besondere Regeln zu 
beachten. 

• Benutzung verschiedener Verkehrsmittel 

• In diesen Fä llen ist zunä chst die kü rzeste Straß enverbindung zu ermitteln. Auf dieser Grundlage 
wird dann die Entfernungspauschale ermittelt. 

• Mehrere Dienstverhä ltnisse 

• Die Entfernungspauschale ist in diesen Fä llen fü r jeden Weg zu der entsprechenden Arbeitsstä tte 
anzusetzen. 

• Fä hrt der Arbeitnehmer von der einen Arbeitsstä tte direkt zur anderen, so ist die Fahrt zur ersten 
Arbeitsstä tte als Umwegfahrt zu berü cksichtigen. Hierbei darf die anzusetzende Entfernung 
höchstens die Hä lfte der Gesamtstrecke betragen. 

• Steuerfreie Zuschü sse und Sachbezü ge mindern den abzugsfä higen Betrag wie bisher. Bei der 
Zuschussgewä hrung hat der Arbeitgeber den Höchstbetrag von 10.000 DM (5.112 Euro) nicht zu 
beachten. 

• Fü r Familienheimfahrten auf Grund doppelter Haushaltsfü hrung beträ gt die Entfernungspauschale –
 mit Ausnahme von Flü gen - 0,80 DM (0,40 Euro). Es kann nur eine Familienheimfahrt pro Woche 
angesetzt werden, wobei Fahrten mit ü berlassenen Kraftfahrzeugen nicht berü cksichtigt werden. 

• Durch die Entfernungspauschale sind sä mtliche Aufwendungen abgegolten. Unfallschä den können 
allerdings weiterhin als auß ergewöhnliche Kosten geltend gemacht werden. 

Geltendmachung von hä uslichen PC-Anlagen 
In einem bemerkenswerten Urteil hat sich das Finanzgericht Rheinland-Pfalz zur Abzugsfä higkeit privat 
angeschaffter PC-Anlagen geä uß ert. Bisher hatte die höchstrichterliche Rechtsprechung einen 
Werbungskostenabzug nur dann zugelassen, wenn die angeschafften Wirtschaftsgü ter weit ü berwiegend 
beruflich verwendet wurden. Das Gericht hat in seiner Entscheidung unter Durchbrechung des 
allgemeinen Aufteilungsverbots festgestellt, dass der steuerlich relevante berufliche Nutzungsanteil 
geschä tzt werden könne. In dem entschiedenen Fall wurde der Nutzungsanteil mit 35 v. H. angesetzt. 
Ebenfalls von grundlegender Bedeutung ist die weitere Feststellung des Gerichts, dass so genannte 
Peripheriegerä te (Scanner, Drucker, Monitore) als selbststä ndige Wirtschaftsgü ter zu bewerten sind. 
Aufwendungen fü r diese Gerä te sind sofort abzugsfä hig, soweit es sich um geringwertige Wirtschaftsg ü ter 
handelt. 
Der Fall liegt nunmehr zur endgü ltigen Entscheidung dem Bundesfinanzhof vor. 

Kein tarifbegünstigter Gewinn bei Gewinnhinzurechnung nach §  15a EStG 
Insoweit wie bei einem Kommanditisten durch Entnahmen ein sein Haftkapital ü bersteigendes negatives 
Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht (Einlageminderung), ist ihm dieser Betrag als Gewinn zuzurechnen. 
Dieser hinzuzurechnende Betrag mindert jedoch die Gewinnanteile, die dem Kommanditisten im Jahr der 
Zurechnung oder in spä teren Wirtschaftsjahren zuzurechnen sind. 
Der durch die Einlageminderung entstehende Gewinnhinzurechnungsbetrag ist nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs lediglich ein Rechnungsposten. Er ist kein Gewinn aus der Beteiligung an der 
Kommanditgesellschaft. Mit dieser Begrü ndung werden ansonsten zu gewä hrende Steuerermä ß igungen 
auf Gewinnanteile eines Kommanditisten auf solche „Rechnungsposten“ ausgeschlossen. 

Keine Steuerpflicht einer auslä ndischen Gesellschaft bei Ü bertragung von 
Rechten zur Bandenwerbung bei Sportveranstaltungen 
Überträ gt eine auslä ndische Gesellschaft einem inlä ndischen Gewerbetreibenden Rechte fü r 
Werbemöglichkeiten bei Sportveranstaltungen (z. B. Bandenwerbung), entsteht nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs keine beschrä nkte Steuerpflicht. Das Entgelt des inlä ndischen Gewerbetreibenden fü r 
die Übertragung der Rechte wird als Entgelt fü r Verä uß erung und nicht als Entgelt fü r die Nutzung von 
Rechten angesehen. Die eingerä umten Werbemöglichkeiten knü pfen nicht unmittelbar an die sportliche 
Leistung selbst an. 



 

 

Der inlä ndische Gewerbetreibende ist daher nicht verpflichtet, eine Steuer fü r die auslä ndische 
Gesellschaft einzubehalten. 

Lohnaufwendungen für die Lehre eines Kindes 
Beruht die Mitarbeit von Kindern im elterlichen Betrieb auf einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhä ltnis, 
können die Gestaltungen steuerrechtlich nur anerkannt werden, wenn sie ernsthaft vereinbart und 
entsprechend der Vereinbarung tatsä chlich durchgefü hrt werden und dem unter Fremden Üblichen 
entsprechen. 
Nicht anerkannt hat das Finanzgericht Nü rnberg einen Ausbildungsvertrag zwischen Vater und Sohn, dem 
folgender Sachverhalt zu Grunde lag: Der Sohn war neben seiner Tä tigkeit fü r seinen eigenen 
Druckereibetrieb als Auszubildender in der Druckerei seines Vaters beschä ftigt. Gleichzeitig war der Vater 
im Betrieb des Sohnes als Arbeitnehmer angestellt. 
Das Finanzgericht stellt in diesem Urteil nochmals klar, dass Aufwendungen f ü r die Aus- oder berufliche 
Fortbildung eigener Kinder grundsä tzlich zu den nicht abzugsfä higen Lebenshaltungskosten gehören. Das 
gilt auch dann, wenn die Aufwendungen auch der Förderung des Berufs oder der Tä tigkeit des Vaters 
dienen. 

Steuerliche Anerkennung wechselseitiger Angehörigenarbeitsverträ ge 
Aufwendungen, die auf Verträ gen mit nahen Angehörigen beruhen, können bei betrieblicher Veranlassung 
als Betriebsausgaben abgezogen werden. Das Verwandtschaftsverhä ltnis als solches schließ t die 
betriebliche Veranlassung nicht aus. Die vertraglichen Vereinbarungen mü ssen jedoch klar und eindeutig 
sein, der gesetzlich vorgeschriebenen Form genü gen und sowohl die Gestaltung als auch die tatsä chliche 
Durchfü hrung der Vereinbarung mü ssen dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen. 
An diesen Kriterien sind auch wechselseitige Arbeitsvertr ä ge zwischen nahen Angehörigen zu messen. 
Im Urteilsfall stellten sich zwei Brü der, die jeweils ein Eiscafé betrieben, gegenseitig als Arbeitnehmer an, 
um den Einkauf fü r beide Betriebe abwechselnd zu erledigen. Zum weiteren Aufgabenbereich gehörten 
die Vertretung bei Krankheit und Urlaub. 
Das Finanzgericht Mü nster erkannte diese Gestaltung nicht an, weil die arbeitnehmertypische 
Eingliederung (z. B. Weisungsgebundenheit) in das jeweilige Unternehmen des anderen Bruders nicht 
vorlag und qualifizierte die Tä tigkeiten als Gefä lligkeiten auf Grund der familiä ren Bindung. 
Der Fall liegt dem Bundesfinanzhof zur endgü ltigen Entscheidung vor. 

Ü berlassung von Restaurantschecks an Arbeitnehmer 
Trä gt der Arbeitgeber ganz oder teilweise die Aufwendungen fü r die wä hrend der Arbeitszeit 
eingenommenen Mahlzeiten des Arbeitnehmers, besteht darin ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil fü r 
den Arbeitnehmer. Dies gilt auch, wenn der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber Essensmarken 
(Essensgutscheine, Restaurantschecks) erhä lt, die von einer Gaststä tte oder vergleichbaren Einrichtung 
bei der Abgabe von Mahlzeiten in Zahlung genommen werden. 
Die Erfassung der Mahlzeit anstelle des Wertes der Essensmarke mit dem Wert nach der 
Sachbezugsverordnung setzt voraus, dass 

• tatsä chlich Mahlzeiten abgegeben werden, 

• fü r jede Mahlzeit lediglich eine Essensmarke tä glich in Zahlung genommen wird, 

• der Verrechnungswert der Essensmarke den amtlichen Sachbezugswert einer Mahlzeit um nicht mehr 
als 6 DM ü bersteigt, 

• die Essensmarken nicht an Arbeitnehmer abgegeben werden, die eine Dienstreise ausfü hren oder die 
eine Einsatzwechseltä tigkeit ausü ben. 

Die Erfü llung dieser Voraussetzungen hat der Arbeitgeber zu ü berprü fen. So dü rfen fü r Abwesenheitstage 
keine Essensmarken ausgegeben werden. Diese Kontrollmaß nahme entfä llt, wenn nur 15 Essensmarken 
pro Monat an Arbeitnehmer ausgegeben werden, die i. d. R. nicht mehr als drei Tage im Monat wegen 
einer Auswä rtstä tigkeit abwesend sind. 
Das Niedersä chsische Finanzgericht entschied, dass bei Abgabe von Restaurantschecks im Wert 
zwischen 15 DM und 20 DM tä glich kein Sachbezug und keine arbeitstä gliche Verköstigung, sondern ein 
Gutschein ü ber einen bestimmten Geldbetrag vorliegt. 



 

 

Umgestaltung eines Hotel „garni“  in eine Ferienwohnanlage als 
Betriebsaufgabe 
Die Umgestaltung eines Hotel „garni“ in eine Ferienwohnanlage fü hrt nach einem Beschluss des 
Bundesfinanzhofs zur Betriebsaufgabe des Hotels. Die Umwidmung kann nicht als Betriebsunterbrechung 
angesehen werden. 
Voraussetzung fü r die Anerkennung einer Betriebsunterbrechung ist die wirtschaftliche Identitä t zwischen 
eingestelltem und wieder eröffnetem Betrieb. Die bei Betriebseinstellung zurü ckbehaltenen 
Wirtschaftsgü ter mü ssen jederzeit eine Wiederaufnahme des Betriebs gestatten. Das ist nicht möglich, 
wenn die wesentlichen Grundlagen des Betriebs so umgestaltet werden, dass sie nicht mehr in der 
bisherigen Form genutzt werden können. 

Gewerbesteuerpflicht für Verä uß erungsgewinne einer Kapitalgesellschaft 
Gewinne aus der Verä uß erung eines Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer betrieblichen Beteiligung 
gehören bei einer Kapitalgesellschaft zum Gewerbeertrag. Der Bundesfinanzhof bestä tigt mit dieser 
Entscheidung seine stä ndige Rechtsprechung. Danach gilt die Tä tigkeit einer Kapitalgesellschaft stets und 
in vollem Umfang als Gewerbebetrieb. Die Gewerbesteuerpflicht knü pft allein an die Rechtsform an. 
Sä mtliche von einer Kapitalgesellschaft entfalteten Aktivitä ten fallen unterschiedslos in den Bereich der 
gewerblichen Betä tigung. Ob die Tä tigkeit nachhaltig oder in der Absicht ausgeü bt wird, Gewinne zu 
erzielen, ist unbeachtlich. 

Entgelt für vorzeitige Nutzungsüberlassung unterliegt nicht der 
Grunderwerbsteuer 
Die vorzeitige Nutzungsü berlassung des Verkä ufers an den Kä ufer ist nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs eine vom Kaufvertrag unabhä ngige, selbststä ndige Nebenleistung. 
Im Streitfall hatte der Verkä ufer dem Grundstü ckskä ufer die Nutzung des Grundstü cks bereits vor Zahlung 
des Kaufpreises ü berlassen und hierfü r ein besonders berechnetes Entgelt erhalten. Wä hrend Finanzamt 
und Finanzgericht das zusä tzliche Entgelt der Grunderwerbsteuer unterwarfen, gab der Bundesfinanzhof 
dem Steuerpflichtigen Recht und hob den Grunderwerbsteuerbescheid insoweit auf. 

Angemessenheit von Verrechnungspreisen für Warenlieferungen einer 
auslä ndischen Muttergesellschaft  
Die steuerliche Angemessenheit von Verrechnungspreisen zwischen inlä ndischen Tochtergesellschaften 
und auslä ndischen Muttergesellschaften und dabei mögliche verdeckte Gewinnausschü ttungen sind 
immer wieder Gegenstand von Streitigkeiten. Der Bundesfinanzhof hat in einer Entscheidung dazu 
folgende Feststellungen getroffen: 

• Ist eine inlä ndische Tochtergesellschaft nicht in der Lage, die Kalkulation ihrer auslä ndischen 
Muttergesellschaft im Einzelnen darzulegen, ist diese Tatsache lediglich ein Indiz fü r die 
gesellschaftsrechtliche Preisbemessung der gelieferten Waren. 

• Der Nachweis der Unangemessenheit der Verrechnungspreise obliegt dem Finanzamt. Im deutschen 
Steuerrecht bestehen keine speziellen Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten fü r die 
Kalkulationsgrundlagen der auslä ndischen Muttergesellschaft. 

• Das Finanzgericht kann die Schä tzung des Finanzamts voll ü berprü fen und seine 
Wahrscheinlichkeitsü berlegungen an dessen Stelle setzen. 

• Fü r den erforderlichen Fremdvergleich können die gä ngigen Standardmethoden angewendet werden. 
Zu den Standardmethoden gehören z. B. die Kostenaufschlagsmethode, die Preisvergleichsmethode 
oder die Wiederverkaufspreismethode. 

• Die Wiederverkaufspreismethode kann fü r einen Fremdvergleich nicht angewendet werden, wenn die 
inlä ndische Tochtergesellschaft nur in ganz geringem Umfang und nicht durchgä ngig bei fremden 
Lieferanten einkauft. Im Urteilsfall betrug der Fremdeinkauf nur bis zu 5 v. H. des Gesamtumsatzes der 
Gesellschaft. 

• Ergibt der Fremdvergleich eine Bandbreite bei den Verrechnungspreisen, ist das Finanzamt gehalten, 
den gü nstigsten Bandbreitenwert zu verwenden. 

• Ergeben sich ü ber eine Anlaufphase hinaus nachhaltige Verluste, lassen sich Rü ckschlü sse auf 
unangemessene Verrechnungspreise ziehen. Das gilt jedoch nur, wenn keine unvorhergesehenen 



 

 

Besonderheiten vorliegen und im Rahmen einer Gesamtbeurteilung kü nftig keine Gewinne zu erwarten 
sind. 

Hinzuverdienstgrenzen von Rentnern 
Rentenbezieher dü rfen nicht in unbegrenztem Umfang hinzuverdienen. Um den Rentenbezug nicht zu 
gefä hrden, sind folgende Hinzuverdienstgrenzen zu beachten: 
Rentenart Zulä ssiger Hinzuverdienst 2002 

(ohne Sonderfä lle) 
Rente wegen Erwerbsunfä higkeit 
Vollrente wegen Alters vor Vollendung des 
65. Lebensjahres, wie 

• Altersrente fü r langjä hrig Versicherte nach 
Vollendung des 63. Lebensjahres 

• Altersrente fü r Schwerbehinderte, 
Berufsunfä hige oder Erwerbsunfä hige 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres 

• Altersrente wegen Arbeitslosigkeit nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres 

• Altersrente fü r Frauen nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres 

 
 
 
 
Hinzuverdienst bis zu einem Siebtel der monatlichen 
Bezugsgröß e = 325 Euro 

• Vollrente wegen Alters nach Vollendung 
des 65. Lebensjahres 

Keine Verdienstbeschrä nkungen fü r Bezieher von 
Altersruhegeld vom 65. Lebensjahr an 

 
Die Hinzuverdienstgrenze von 325 Euro brutto (Beschä ftigte im geringen Umfang) darf im Laufe eines 
Jahres seit Rentenbeginn in zwei Monaten ü berschritten werden. Dies gilt allerdings auch nicht in 
unbegrenzter Höhe, sondern höchstens bis zum Doppelten der fü r den Monat geltenden 
Hinzuverdienstgrenzen. 

Phantomlohn 
Aus Grü nden des Vertrauensschutzes ist es den Sozialversicherungsträ gern verwehrt, rü ckwirkend 
Sozialversicherungsbeiträ ge auf nicht gezahlte Lohnbestandteile (sog. Phantomlohn) geltend zu machen. 
Dies hat das Sozialgericht Gelsenkirchen entschieden. Zwar gelte im Sozialversicherungsrecht das so 
genannte Entstehungsprinzip, bei dem es fü r die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträ ge lediglich 
darauf ankommt, ob ein bestimmter Lohnanspruch dem Arbeitnehmer formal zusteht, wä hrend im 
Steuerrecht das so genannte Zuflussprinzip gilt, es also auf die tatsä chliche Zahlung ankommt. Die 
Sozialversicherungsträ ger hä tten aber in der Vergangenheit die Versicherungsbeiträ ge selbst anhand der 
tatsä chlich gezahlten Beträ ge berechnet, obwohl ihnen bekannt war, dass Beiträ ge unter der Geltung des 
am 1.7.1977 in Kraft getretenen Sozialgesetzbuches IV unter Einbeziehung sä mtlicher den Arbeitnehmern 
zustehender Ansprü che zu ermitteln sind. Hierdurch hä tten sie einen Vertrauenstatbestand bei den 
Beitragszahlern geschaffen, an dem sie sich jetzt festhalten lassen mü ssen. 
Dieser Vertrauensschutz gelte zeitlich allerdings nicht unbegrenzt. Spä testens ab dem 1.4.2000 sei das 
Vertrauen in die bisherige Verwaltungspraxis entfallen, nachdem die Bundesversicherungsanstalt f ü r 
Angestellte in ihrer Arbeitgeber-Info vom 6.1.2000 auf die geä nderte Einschä tzung der Rechtslage 
hingewiesen hatte. Wenn man annehme, dass die Arbeitgeber eine gewisse Zeit brauchten, um von dieser 
Info Kenntnis zu erlangen, mussten sie jedenfalls ab diesem Zeitpunkt von der geä nderten Situation 
ausgehen. 
Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskrä ftig, so dass abzuwarten bleibt, ob das Landessozialgericht 
auch so entscheidet. 

Dauerfristverlä ngerung für Umsatzsteuer 2002 
Voranmeldungszeitraum fü r die Umsatzsteuer ist 

• das Kalendervierteljahr, 



 

 

• der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2001 mehr als 
12.000 DM/6.136 Euro betragen hat. 

Hat die Steuer im Jahr weniger als 1.000 DM/512 Euro betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer 
von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2001 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 12.000 DM/6.136 Euro ergeben hat, kann 
durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2002 oder eines Antrags auf Dauerfristverlä ngerung fü r 2002 bis 
zum 11.2.2002 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlä ngerung fü r 
2002 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 11.2.2002 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat sp ä ter fä llig. 
Die Fristverlä ngerung ist davon abhä ngig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen fü r 2001 angemeldet und bis zum 11.2.2002 geleistet wird. Diese 
Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2003 fä llige Vorauszahlung fü r Dezember 2002 angerechnet. 
Vierteljahreszahler mü ssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Fü r sie gilt die fü r ein Kalenderjahr 
genehmigte Fristverlä ngerung auch fü r die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhä ltnisse 
nicht geä ndert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen F ä llen bis zum 10.4.2002 zu stellen. 
Die gewä hrte Dauerfristverlä ngerung gilt auch fü r die vierteljä hrlich abzugebenden Zusammenfassenden 
Meldungen. 

Geä nderte Regelungen zum Voranmeldungsverfahren für neu gegründete 
Unternehmen 
Ab dem 1. Januar 2002 mü ssen alle neu gegrü ndeten Unternehmen im Jahr der Grü ndung und im 
folgenden Kalenderjahr ihre Umsatzsteuer monatlich anmelden und zahlen, d. h. Voranmeldungszeitraum 
ist immer der Kalendermonat. Das Kalendervierteljahr als Voranmeldungszeitraum ist ausgeschlossen. Als 
Folgewirkung ergibt sich bei der möglichen Dauerfristverlä ngerung, bei der die Abgabe und Zahlung um 
einen Monat aufgeschoben wird, dass immer die Sondervorauszahlung i. H. v. einem Elftel der 
tatsä chlichen oder hochgerechneten Vorauszahlungen des vorangegangenen Kalenderjahres zu leisten 
ist. Des Weiteren können nunmehr Auszahlungen von Vorsteuererstattungsguthaben mit Zustimmung des 
Unternehmers von Sicherheitsleistungen abhä ngig gemacht werden. Können Sicherheitsleistungen, wie 
z. B. Bankbü rgschaften, nicht gewä hrt werden, kann die Auszahlung der Vorsteuerguthaben bis zu einer 
Überprü fung der Rechtmä ß igkeit des Anspruchs hinausgeschoben werden. 

Haftung für schuldhaft nicht abgeführte Umsatzsteuer 
In das Umsatzsteuergesetz ist ab dem 1. Januar 2002 eine Regelung aufgenommen worden, nach der der 
Unternehmer als Leistungsempfä nger fü r die Umsatzsteuer eines vorangegangenen Umsatzes haftet. In 
diesen Fä llen kann das Finanzamt den Leistungsempfä nger in Anspruch nehmen und zur Zahlung der 
nicht abgefü hrten Umsatzsteuer auffordern. Fü r die Haftung mü ssen folgende Voraussetzungen erfü llt 
sein: 

• Der Unternehmer erhä lt einen Umsatz, ü ber den mit einer Rechnung mit gesonderten Steuerausweis 
abgerechnet wurde, 

• der Aussteller der Rechnung entrichtet die Umsatzsteuer auf Grund vorgefasster Absicht nicht oder 
setzt sich vorsä tzlich auß erstande, die Umsatzsteuer zu entrichten und 

• der Leistungsempfä nger hat davon bei Abschluss des Vertrags Kenntnis. 
Die Haftung kann sich auch auf mehrere vorangegangene Umsä tze erstrecken. 
Bis zum Abschluss der Prü fung der Haftungsvoraussetzungen kann das Finanzamt die erforderliche 
Zustimmung zur Steueranmeldung mit Umsatzsteuererstattung zurü ckstellen, um gegebenenfalls die 
Erstattungsansprü che mit den Haftungsansprü chen verrechnen zu können. 

Kein unmittelbarer Erstattungsanspruch des Organträ gers für irrtümlich 
von der Organgesellschaft gezahlte Umsatzsteuer 
Hat eine Kapitalgesellschaft Umsatzsteuer fü r von ihr bewirkte Umsä tze bezahlt, steht ihr der 
Erstattungsanspruch zu, wenn sich spä ter herausstellt, dass die Umsatzsteuer zu Unrecht festgesetzt 
wurde. Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs grundsä tzlich auch 
dann, wenn die Umsatzsteuerschuld der Kapitalgesellschaft deshalb wegf ä llt, weil sich herausstellt, dass 
ein Organschaftsverhä ltnis besteht und deshalb nur der Organträ ger Umsatzsteuerschuldner ist. Der 
Erstattungsanspruch stehe dann der Organgesellschaft zu und sei nicht mit der Umsatzsteuerschuld des 



 

 

Organträ gers zu verrechnen. Im Einzelfall könne die Geltendmachung des 
Umsatzsteuererstattungsanspruchs jedoch treuwidrig und damit ausgeschlossen sein.  

Nachweis der Verbringung in das Ausland bei Versendung durch 
Kurierdienste 
Um die Umsatzsteuerbefreiung fü r Ausfuhrlieferungen in das Ausland oder in andere EU-Staaten in 
Anspruch nehmen zu können, ist ein entsprechender Nachweis ü ber die Verbringung der Waren zu 
fü hren. Das Bundesministerium der Finanzen hat sich nunmehr dazu geä uß ert, welche Voraussetzungen 
ein Kurierdienstleister erfü llen muss und wie der Nachweis bei Versendung zu erbringen ist. 
In dieser Verfü gung wird darauf hingewiesen, dass die schriftliche Auftragserteilung an den Kurierdienst 
folgende Angaben enthalten muss: 

• Name und Anschrift des Ausstellers des Belegs 

• Name und Anschrift des Absenders 

• Name und Anschrift des Empfä ngers 

• Handelsü bliche Bezeichnung und Menge der beförderten Gegenstä nde 

• Wert der einzelnen beförderten Gegenstä nde 

• Tag der Einlieferung der beförderten Gegenstä nde beim Unternehmer. 

Neue Buß geld- und Strafvorschriften bei Nichtzahlung der Umsatzsteuer 
Durch das Steuerverkü rzungsbekä mpfungsgesetz werden zusä tzliche Straf- und Buß geldtatbestä nde 
eingefü hrt. Die Nichtzahlung der Umsatzsteuer kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuß e bis zu 
50.000 Euro geahndet werden, wenn die Umsatzsteuer in einer Rechnung gesondert ausgewiesen wurde 
und die Nichtzahlung vorsä tzlich erfolgt. Erfolgt die Nichtzahlung gewerbs- oder bandenmä ß ig, also 
systematisch, kann die Tat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe bestraft 
werden. Das Strafmaß  erhöht sich auf eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren, wenn eine gewerbs- oder 
bandenmä ß ige Steuerhinterziehung vorliegt. 

Neue Rechnungsbestandteile ab 1.7.2002 
Bei Rechnungen, die nach dem 30. Juni 2002 ausgestellt werden, hat der Rechnungsaussteller in der 
Rechnung die ihm vom Finanzamt erteilte Steuernummer anzugeben. Diese Regelung gilt auch in den 
Fä llen der Gutschrift, d. h. bei Abrechnungen mit gesondertem Umsatzsteuerausweis durch den 
Leistungsempfä nger. Die Nennung der Steuernummer ist keine Voraussetzung fü r die Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug. Fehlt die Steuernummer, ist der Abzug der in Rechnung gestellten Umsatzsteuer somit 
nicht ausgeschlossen. 
Bei der Gutschrift ist die Angabe jedoch als zwingend anzusehen, da sonst die Abrechnung nicht als 
Rechnung im Sinne des Umsatzsteuerrechts anzusehen ist. 

Rechnungsberichtigung bei Bestreiten des Entgelts 
Im Regelfall hat ein Unternehmer einen Umsatz der Umsatzsteuer mit Ablauf des Kalendermonats zu 
unterwerfen, in dem er die Leistung ausgefü hrt hat. Auf die Vereinnahmung des Entgelts kommt es nicht 
an. Wird das Entgelt, z. B. wegen Insolvenz des Leistungsempfä ngers, spä ter uneinbringlich, haben der 
Unternehmer die Umsatzsteuer und der Leistungsempfä nger ggf. den Vorsteuerabzug zu berichtigen. 
Als einen solchen Fall der Uneinbringlichkeit hat der Bundesfinanzhof jetzt auch den Fall angesehen, dass 
der Leistungsempfä nger das Bestehen der Entgeltforderung selbst oder deren Höhe unter Angabe von 
Grü nden bestreitet und erklä rt, dass er die Forderung –  ganz oder zum Teil –  nicht bezahlen werde. Dann 
entfä llt fü r den Leistungsempfä nger die Berechtigung zum Vorsteuerabzug und dementsprechend die 
Umsatzsteuerschuld des leistenden Unternehmers. 

Steuerverkürzungsbekä mpfungsgesetz: Allgemeines 
Der Bundesrat hat am 30. November 2001 dem Steuerverkü rzungsbekä mpfungsgesetz zugestimmt. 
Insbesondere durch Änderungen im Umsatzsteuergesetz soll den vermehrt auftretenden Betrugsfä llen im 
Umsatzsteuerrecht durch so genannte Karussellgeschä fte, bei denen in Rechnung gestellte, aber nie 
gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer beim Finanzamt geltend gemacht wird, begegnet werden. Folgende 
Maß nahmen sind beschlossen worden: 



 

 

• Ergä nzung der Rechnungsanforderung um die Angabe der Steuernummer des leistenden 
Unternehmers, 

• Einfü hrung eines Haftungstatbestandes fü r schuldhaft nicht abgefü hrte Umsatzsteuer, 

• Einfü hrung einer Umsatzsteuer-Nachschau, bei der ohne vorherige Ankü ndigung Finanzbeamte 
umsatzsteuerrelevante Sachverhalte vor Ort ü berprü fen können, 

• Einfü hrung neuer Ordnungswidrigkeiten- bzw. Straftatbestä nde bei Nichtzahlung der Umsatzsteuer 
und gewerbs- oder bandenmä ß iger Steuerhinterziehung, 

• Ausweitung des Informationsaustauschs und der Amtshilfe mit Mitgliedstaaten der Europ ä ischen 
Union. 

Umsatzsteuerliche Behandlung der Aufnahme eines Gesellschafters in 
eine Personengesellschaft gegen Bareinlage 
Der Bundesfinanzhof hat dem Europä ischen Gerichtshof die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob 
eine Personengesellschaft, z. B. eine Gesellschaft bü rgerlichen Rechts oder eine offene 
Handelsgesellschaft, bei der Aufnahme eines Gesellschafters gegen Bareinlage eine umsatzsteuerbare 
Leistung erbringt. Dies hatte der Bundesfinanzhof bisher in Übereinstimmung mit der Finanzverwaltung 
bejaht. Nunmehr erscheint ihm diese Auffassung zweifelhaft, da zivilrechtlich keine Leistung der 
Gesellschaft, sondern der Gesellschafter vorliegt, die auf einen Teil ihrer Gesellschaftsrechte verzichten. 
Fü r den Fall, dass der Europä ische Gerichtshof die vorgenannte Frage bejahen sollte, fragt der 
Bundesfinanzhof des Weiteren, ob dann die Steuerfreiheit der Leistung des Gesellschaftsanteils den 
Vorsteuerabzug auf damit im Zusammenhang stehende Eingangsleistungen, z. B. Beratungsleistungen 
eines Rechtsanwalts, ausschließ t. Zwar schließ t die Steuerfreiheit eines Ausgangsumsatzes grundsä tzlich 
den Vorsteuerabzug auf Eingangsleistungen aus. Hiervon gibt es aber Ausnahmen, die auch hier 
eingreifen könnten. 
Auf Grund der Vorlage vorgenannter Fragen an den Europä ischen Gerichtshof muss derzeit die 
umsatzsteuerliche Behandlung der Aufnahme von Gesellschaftern in eine Personengesellschaft und die 
Auswirkung auf den Vorsteuerabzug der Gesellschaft als offen bezeichnet werden.  

Umsatzsteuer-Nachschau ab 1.1.2002 
Die Finanzbehörde erhä lt durch Einfü hrung der Umsatzsteuer-Nachschau die Möglichkeit, ohne vorherige 
Ankü ndigung und auß erhalb einer Auß enprü fung umsatzsteuerrelevante Sachverhalte anhand von 
Unterlagen zu ü berprü fen.  Die Umsatzsteuer-Nachschau darf grundsä tzlich nur in den Geschä ftsrä umen 
des Unternehmers und wä hrend der Geschä fts- und Arbeitszeiten durchgefü hrt werden. Wohnrä ume des 
Unternehmers dü rfen nur in Ausnahmefä llen betreten werden. Auf Grund der Erkenntnisse der 
Umsatz-Nachschau kann zu einer normalen Auß enprü fung ü bergegangen werden, ohne dass es einer 
Prü fungsanordnung bedarf. Auf den Übergang ist lediglich schriftlich hinzuweisen. Zudem können die bei 
der Umsatzsteuer-Nachschau getroffenen Feststellungen auch fü r andere Steuern ausgewertet werden. 

Eigentumsbeeinträ chtigung durch Immissionen 
Auch wer sich in Kenntnis einer Immissionsquelle in deren Nä he ansiedelt, ist nicht uneingeschrä nkt zur 
Duldung jeglicher Beeinträ chtigungen verpflichtet. Es sind lediglich die Immissionen zu dulden, die sich in 
den Grenzen der zulä ssigen Richtwerte halten. 
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der Eigentü mer eines Wohnhauses von einem 
bereits vor der Errichtung des Hauses bestehenden Gewerbebetrieb weitere 
Immissionsschutzmaß nahmen zur Lä rmreduzierung gefordert. Zu Unrecht, wie das Gericht meint. Bei 
Errichtung des Hauses waren die Gerä uscheinwirkungen bekannt oder sie hä tten zumindest bekannt sein 
mü ssen. Dem spä teren Eigentü mer war es folglich möglich, sich auf diese Situation einzustellen. Er hä tte 
Vorkehrungen treffen oder von der Ansiedlung absehen können. Gleichwohl habe er sehenden Auges die 
Beeinträ chtigungen in Kauf genommen. Soweit sich die Immissionen des Betriebs in den zulä ssigen 
Richtwerten halten, mü sse der Hauseigentü mer diese Gerä usche dulden. 

Keine Kaufpflicht bei Aufreiß en der Verpackung 
Das Oberlandesgericht Dü sseldorf hatte sich kü rzlich mit einem in einem Einkaufsmarkt ü ber der Kasse 
aufgehä ngten Schild mit der Aufschrift „Das Aufreiß en der Verpackung verpflichtet zum Kauf der Ware“ zu 
beschä ftigen. In dem Einkaufsmarkt wurden nicht nur preiswerte Artikel des tä glichen Bedarfs, sondern 
auch höherwertige Gegenstä nde im Wert von bis zu 300 DM angeboten. 



 

 

Das Gericht sah in der Anbringung dieses Schildes die Verwendung einer unwirksamen AGB-Klausel. Der 
Kunde werde entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt, wenn er in 
einem derartigen Fall das höherwertige Gerä t abnehmen und bezahlen muss, obwohl die 
Wiederherstellung der Verpackung möglich und deshalb die Verkä uflichkeit des betreffenden 
Gegenstands nicht beeinträ chtigt ist. 

Reiserücktrittkostenversicherung: Zeitpunkt des Reiseantritts 
In einem vom Oberlandesgericht Dresden entschiedenen Fall verlangte ein Versicherter von seiner 
Reiserü cktrittkostenversicherung die Rü ckzahlung von Stornokosten in Höhe von ca. 12.000 DM, die er an 
den Reiseveranstalter zahlen musste. Er hatte die Reise wä hrend des Eincheckens storniert, als er von 
der schweren Erkrankung eines nahen Angehörigen erfuhr. 
Das Gericht wies die Klage ab, obwohl unstreitig ein versicherter Rü cktrittsgrund eingetreten war. 
Die wirksamen Reisebedingungen der Versicherung setzten nä mlich fü r eine Leistungspflicht weiter 
voraus, dass der Rü cktritt vor Reiseantritt erfolgt. Nach Auffassung des Gerichts ist eine Reise angetreten, 
wenn die erste gebuchte Reiseleistung wenigstens teilweise in Anspruch genommen wird. Das 
Einchecken am Flugschalter sei zwar keine selbststä ndige Reiseleistung, aber Teil der ersten gebuchten 
Reiseleistung „Hinflug“. 

Viagra-Kosten in der privaten Krankenversicherung 
Ein 54-jä hriger Versicherter nahm seine private Krankenversicherung auf teilweise Erstattung der ihm 
entstandenen Kosten fü r das Medikament „Viagra“ in Anspruch. Sein Arzt hatte ihm dieses Medikament 
verordnet, weil bei ihm die notwendige Einnahme anderer Arzneimittel zu einer erektilen Dysfunktion 
fü hrte. 
Das Amtsgericht Dortmund wies die entsprechende Klage ab. 
Nach Auffassung des Gerichts stellt das Fehlen der Erektionsmöglichkeit keine behandlungsbedü rftige 
Krankheit dar. Nicht jede negative Abweichung vom Normalzustand des Körpers sei eine Krankheit; 
insbesondere genü ge es nicht, dass der körperliche Zustand nicht den jeweiligen Wunschvorstellungen 
entspricht. Ein Krankheitswert könne allenfalls dann bejaht werden, wenn der Wunsch zur Zeugung eines 
Kindes dargelegt werde. 
Zu beachten ist, dass diese Entscheidung im Bereich der privaten Krankenversicherung getroffen wurde. 
Im Beihilferecht fü r Beamte sowie in der gesetzlichen Krankenversicherung gelten abweichende Kriterien. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbü ro+++ 
 

Ausgabe von Essenmarken ab 2002 
Leistet der Arbeitgeber Barzuschü sse zur tä glichen Einnahme von Mahlzeiten in Form von Essenmarken, 
ist grundsä tzlich nicht der Verrechnungswert, sondern der maß gebende Sachbezugswert als Arbeitslohn 
anzusetzen.1 Voraussetzung ist dafü r unter anderem, dass der Verrechnungswert den amtlichen 
Sachbezugswert fü r eine Mittagsmahlzeit um nicht mehr als 3,10 Euro ü bersteigt.2 Somit ergibt sich 
folgender maximaler Verrechnungswert: 
Sachbezug Mittagessen 2,51 Euro 
+ unschä dlicher Zusatzbetrag 3,10 Euro 
= Maximalwert der Essenmarken 5,61 Euro 
Leistet der Arbeitnehmer fü r die Überlassung der Essenmarken einen Geldbetrag in Höhe des 
Sachbezugswertes, ist kein steuerpflichtiger Arbeitslohn gegeben.3 

 
1 R 31 Abs. 7 S. 7 Nr. 4 LStR 2002. 
2 R 31 Abs. 7 S. 1 Nr. 4a Doppelbuchstabe cc) LStR 2002. 
3 R 31 Abs. 7 S. 1 Nr. 3 LStR 2002. 

BFH-Entscheidung zu Mietverhä ltnissen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern 
Der Bundesfinanzhof hat mit einem aktuellen Urteil1 entschieden, dass Mietzahlungen fü r die Anmietung 
eines hä uslichen Arbeitszimmers durch den Arbeitgeber von einem Arbeitnehmer nicht notwendigerweise 
als Arbeitslohn zu qualifizieren sind. Mietet der Arbeitgeber einen Raum als Au ß endienstmitarbeiterbü ro 
von seinem Arbeitnehmer an, sind die Mietzahlungen dann nicht dem Lohnsteuerabzug zu unterwerfen, 
wenn der Arbeitgeber gleich lautende Mietverträ ge auch mit fremden Dritten abschließ t und die Anmietung 
des Raumes im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers erfolgt. In diesem Fall sah der BFH in dem 
geschlossenen Vertrag keinen Missbrauch steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, da insbesondere der 
Arbeitnehmer ü ber keinen weiteren Arbeitsplatz in einer Betriebsstä tte des Arbeitgebers verfü gte. 
Des Weiteren hat der BFH in diesem Fall entschieden, dass in den Fä llen, in denen der Arbeitgeber die 
versehentlich zu viel einbehaltene und abgefü hrte Lohnsteuer seinem Arbeitnehmer2 bescheinigt und eine 
Korrektur im Rahmen eines Lohnsteuerjahresausgleiches wegen Zeitablauf3 nicht mehr möglich ist, die so 
genannte Lohnsteueranmeldungsschuld des Arbeitgebers nach der Erteilung der Lohnbescheinigung 
bestehen bleibt.4 

 
1 BFH, Urt. v. 19.11.2001, VI R 131/00, NWB 2001, Fach 1, S. 403, abrufbar unter 

www.bundesfinanzhof.de. 
2 § 41 b Abs. 1 S. 2 EStG. 
3 § 42 b Abs. 3 S. 1 EStG. 
4 NWB 2001, Fach 1, S. 403. 

Arbeitsentgelt: Rückforderung überzahlten Gehalts 
In einem vom Bundesarbeitsgericht1 entschiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer irrtü mlich eine mehrere 
Monate betreffende einmalige Überzahlung erhalten, die das richtige Gehalt um ein Vielfaches ü berstieg. 
Der entsprechenden Rü ckforderung des Arbeitgebers hielt der Arbeitnehmer den zwischenzeitlichen 
Ablauf tariflicher Verfallfristen bzw. den Einwand des Wegfalls der Bereicherung entgegen. 
Zu Unrecht, befand das Gericht. 
Der Arbeitnehmer hä tte dem Arbeitgeber die erhebliche Überzahlung anzeigen mü ssen, weil er erkannt 
hatte, dass bei der Vergü tungszahlung ein Irrtum unterlaufen war. Da der Arbeitnehmer dieser 
Anzeigepflicht nicht nachgekommen ist, kann er sich wegen unzulä ssiger Rechtsausü bung nicht auf das 
Erlöschen des Rü ckzahlungsanspruchs wegen Ablaufs tariflicher Verfallfristen berufen.2 
Fü r den Wegfall seiner Bereicherung konnte der Arbeitnehmer im entschiedenen Fall nicht den 
notwendigen vollen Beweis antreten. Beweiserleichterungen kommen nur bei geringf ü gigen 



 

 

Überzahlungen bei kleineren bis mittleren Einkommen bis zur Grenze von 10 v. H. des fü r den 
Abrechnungszeitraum richtigen Arbeitsentgelts in Betracht. 
 
1 BAG, Urt. v. 25.4.2001, 5 AZR 497/99, ZAP Fach 1, S. 157. 
2 BAG, Urt. v. 23.5.2001, 5 AZR 374/99, ZAP Fach 1, S. 157. 

Kürzung des 13. Monatsgehalts bei Langzeiterkrankung 
Ein Arbeitgeber kü rzte ein arbeitsvertraglich vereinbartes 13. Monatsgehalt fü r die Zeit der 
Arbeitsunfä higkeit des Arbeitnehmers, wä hrend der kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung bestand. 
Das Bundesarbeitsgericht1 bestä tigte diese zeitanteilige Kü rzung des 13. Monatsgehalts, da es sich um 
einen an die Arbeitsleistung gebundenen Vergü tungsbestandteil handelte. Im Falle der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfä higkeit kann dieser Vergü tungsbestandteil nur in dem Umfang verlangt 
werden, in welchem die Gegenleistungspflicht des Arbeitgebers (= Entgeltfortzahlung fü r lä ngstens sechs 
Wochen)2 fortdauert. 
Praxishinweise: 
Wird die Sondervergü tung nicht leistungsbezogen, sondern im Hinblick auf die vergangene oder 
zukü nftige Betriebstreue gewä hrt, so ist eine Kü rzung fü r Zeiten der Arbeitsunfä higkeit nur bei Bestehen 
einer entsprechenden arbeitsvertraglichen Vereinbarung möglich.3 
Auch eine leistungsbezogene Sondervergü tung ist im Krankheitsfalle ungekü rzt zu zahlen, wenn die 
Fortzahlungspflicht z. B. auf einer tarifvertraglichen Regelung oder einer Betriebsvereinbarung beruht und 
diese eine Kü rzung nicht vorsieht. 
 
1 BAG, Urt. v. 21.3.2001, 10 AZR 28/00, schnellbrief Arbeitsrecht 21/2001, S. 4. 
2 § 3 EFZG. 
3 § 4a EFZG. 

Freistellung: Anrechnung anderweitigen Verdienstes 
Im Zuge der Beendigung eines Arbeitsverhä ltnisses werden Arbeitnehmer hä ufig unter Fortzahlung der 
Vergü tung bis zum Ablauf der Kü ndigungsfrist unter Verzicht auf jede Arbeitsleistung beurlaubt oder 
freigestellt. Spä ter stellt sich dann manchmal die Frage, ob der Verdienst aus einem anderweitigen Erwerb 
in der Zeit der Freistellung anzurechnen ist. 
Das Thü ringer Landesarbeitsgericht1 bejahte diese Frage grundsä tzlich. 
Zwar kann der Arbeitnehmer in einem solchen Fall fü r die nicht geleisteten Dienste die vereinbarte 
Vergü tung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein.2 Der Arbeitnehmer muss sich jedoch den 
Wert desjenigen anrechnen lassen, was er in Folge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder 
durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt.3 
Eine von diesem Grundsatz abweichende individuelle Regelung muss der Arbeitnehmer darlegen und 
beweisen, was ihm in dem zu entscheidenden Fall nicht gelungen ist.  
Praxistipp: 
Es empfiehlt sich in solchen Fä llen der Abschluss einer klaren schriftlichen Aufhebungs- oder 
Abwicklungsvereinbarung, in der z. B. Fragen der Anrechnung eines anderweitigen Verdienstes, des 
restlichen Erholungsurlaubs oder auch des Konkurrenzschutzes geregelt werden sollten. 
 
1 Thü ringer LAG, Urt. v. 21.11.2000, 5 Sa 352/99, schnellbrief Arbeitsrecht 21/2001, S. 5. 
2 § 615 Satz 1 BGB. 
3 § 615 Satz 2 BGB. 

Vordruck „Meldung zur Sozialversicherung“  geä ndert 
Der Vordruck „Meldung zur Sozialversicherung“ wurde zum Jahreswechsel ergä nzt. Konkret enthä lt er nun 
ein neues Ankreuzfeld, und zwar das Feld „Beamtenä hnliche Gesamtversorgung“. Dieses ist immer dann 
anzukreuzen, wenn fü r den Beschä ftigten eine Pflichtversicherung in einer Zusatzversorgung im Sinne des 
neuen § 10 a EStG besteht. Das gilt fü r Beschä ftigte, die kraft zusä tzlicher Versorgungsregelungen in 
einer Zusatzversorgung pflichtversichert sind und bei denen eine Gesamtversorgung aus der Summe der 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung und der Zusatzversorgung gewä hrleistet ist, die der 
Versorgung der Beamten ä hnlich ist. 



 

 

Alte Vordrucke weiterhin gü ltig 
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang: Der bisherige Vordruck darf noch bis zum 31. Dezember 2002 
weiter verwendet werden. Dies immer dann, wenn Meldungen f ü r Beschä ftigte zu erstatten sind, fü r die 
der genannte Tatbestand nicht zutrifft. Da in der Regel von der Änderung nur öffentlich-rechtliche 
Arbeitgeber betroffen sind, ist bei der Anschaffung der neuen Vordrucke fü r die meisten Arbeitgeber also 
keine Eile geboten. 

Bedrohung von Kollegen rechtfertigt nicht immer fristlose Kündigung 
Die Bedrohung von Kollegen rechtfertigt nicht automatisch die fristlose Kü ndigung eines Arbeitnehmers.1 
In einem vom hessischen Landesarbeitsgericht entschiedenen Fall war einer Arbeitnehmerin wegen 
Spannungen mit Kollegen die Kü ndigung in Aussicht gestellt und sie darü ber hinaus mit einem Hausverbot 
belegt worden. Daraufhin ä uß erte die Arbeitnehmerin in Gegenwart der Vorgesetzten die Absicht, sich 
eine „Knarre kaufen zu wollen, mit der sie alle umlegen werde“. 
Daraufhin wurde ihr fristlos gekü ndigt. Das Gericht erklä rte die fristlose Kü ndigung jedoch fü r hinfä llig, auf 
Grund ihrer langen Unternehmenszugehörigkeit ist die Arbeitnehmerin auf normalem Weg unkü ndbar.  
Nach Ansicht des Gerichts lasse allein schon die Stresssituation, in die die Arbeitnehmerin wegen des 
vorausgegangenen Hausverbots gebracht worden sei, an der Ernsthaftigkeit ihrer Drohung erhebliche 
Zweifel entstehen. Darü ber hinaus mü sse die 26 Jahre wä hrende Unternehmenszugehörigkeit zu ihren 
Gunsten gewertet werden. An eine fristlose Kü ndigung von tariflich unkü ndbaren Arbeitnehmern mü ssten 
besonders hohe Anforderungen gestellt werden. 
 
1 LAG Frankfurt, 3 Sa 1579/00. 

Abmahnung wegen nicht genehmigter Nebentä tigkeit 
Unlä ngst hatte das Bundesarbeitsgericht ü ber die Zulä ssigkeit einer Abmahnung wegen nicht genehmigter 
Nebentä tigkeit zu entscheiden.1 
In dem Fall hatte ein Arbeitnehmer ein Nebenbeschä ftigungsverhä ltnis, ohne dies seinem 
Hauptarbeitgeber gemeldet zu haben, obwohl er arbeitsvertraglich hierzu verpfl ichtet gewesen wä re. Der 
Arbeitgeber mahnte daraufhin den Arbeitnehmer ab, wogegen dieser klagte. 
Das BAG wies die Klage ab. Eine Abmahnung ist aus den Personalunterlagen des Arbeitnehmers dann zu 
entfernen, wenn dem Arbeitnehmer zu Unrecht eine Vertragsverletzung vorgeworfen wird. Das ist hier 
nicht der Fall. Der Vorwurf der Beklagten trifft zu. Der Klä ger durfte die Nebentä tigkeit nicht ohne ihre 
Zustimmung aufnehmen. Die Vertragsklausel ist wirksam; sie beschrä nkt den Klä ger nicht unangemessen 
in seiner Berufsfreiheit. Die Klausel enthä lt einen Erlaubnisvorbehalt. Sie verpflichtet den Arbeitnehmer, 
eine beabsichtigte berufliche Nebentä tigkeit dem Arbeitgeber anzuzeigen. Damit wird dem Arbeitgeber die 
Prü fung ermöglicht, ob seine betrieblichen Interessen beeinträ chtigt werden. Eine solcher Vorbehalt ist 
nicht zu beanstanden. 
 
1 BAG, Urt. v. 11.12.2001, 9 AZR 464/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 82/01. 

Neue Wahlordnung zum Betriebsverfassungs-Reformgesetz in Kraft 
getreten 
Die am 11.12.2001 beschlossene Wahlordnung zum Betriebsverfassungs-Reformgesetz ist am 
15.12.2001 in Kraft getreten. Damit können die Änderungen im Betriebsverfassungsrecht bei den 
nä chsten regulä ren Betriebsratswahlen in 2002 zur Anwendung kommen. 
Schwerpunkte der Neufassung der Wahlordnung: 

• Arbeiter und Angestellte wä hlen den Betriebsrat gemeinsam. 

• Das Geschlecht, das in einem Betrieb in der Minderheit ist, muss anteilmä ß ig im Betriebsrat 
reprä sentiert sein. 

• Leiharbeitnehmer haben ein Wahlrecht, wenn sie lä nger als drei Monate im Betrieb arbeiten. 

• Vereinfachtes Wahlverfahren in Kleinbetrieben: In Betrieben mit fü nf bis 50 wahlberechtigten 
Mitarbeitern wird der Betriebsrat grundsä tzlich in einem zweistufigen vereinfachten Wahlverfahren 
gewä hlt. 



 

 

• Fü r die Wahl des Betriebsrats kann die im Betrieb vorhandene Kommunikationstechnik genutzt 
werden. 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter faß t regelmä ß ig Gesetzesä nderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige fü r Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollstä ndigkeit. Wir bitten daher ausdrü cklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rü ck-
sprache zu halten, da wir eine Haftung fü r die auszugsweise Darstellung 
nicht ü bernehmen können. Fü r weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverstä ndlich gerne zur Verfü gung. 


